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Studienrichtungsvertretungen und 
Studienkommission 

Auch das sind Einrichtungen, die sich un
mittelbar mit dem Studium beschäftigen. In 
die Aufgaben der Studienrichtungsver
tretung fällt die Entsendung der studen
tischen Mitglieder in die Studienkommission, 
die für a I I e S t u die n a n gel e gen -
h e i t e n zuständig ist. Darüber hinaus sol
len die Studienrichtungsvertreter ihre Kol
legen über das aktuelle Geschehen in der 
Studienrichtung informieren (durch Hörer
versammlungen, Flugblätter, Plakate, Zei
tungen) und Probleme gemeinsam mit den 
Betroffenen lösen helfen, d.h. man setzt 
sich mit dem Vortragenden zusammen, wenn 
es Schwier igkeiten mit einer Lehrveran
staltung gibt. etc. etc. Zudem beschäftigen 
sich d ie Studienrichtungsvertreter in den 
Fachgruppen (zwanglose Treffen inter
essierter Studenten) mit Fragen der Stdien
reform und der Prüfungsreform, und ver
treten ihre somit erarbeiteten Vorstellungen 
in der Studienkommission. 

Die unlicbcns",:ürdlge Fo rm des Stahlhclm~ \' Crlctzl das modi!'chc 

Emp fin den des jungen So ldaten. Ein form schö ner Fil7.hut m it Stahl

einlage unterstreicht trotz aller Elega nz die m:i nnhche Note (A) und 

\'crmittclt bei plb tzlich auftretender Gc:fahr ein angenehmes Gefuhl de r 

Geborgenheil ( B). 

Dcr ribbelfc$tc Gc\\'ch rw :umcr aus rei ner Sch af\l.'olle ( I) lC;t der Slolz 

d es SnIJatc:n. E r halt die \X '3ffc handu'arm und hr ingr durch ~ cjnc 

hohe E lastizität jeden ve r!'ehcntlich gcli,$[cn Schuß ( 2) in Jen Bc.:~ lIz 

dc!\ .schulzc:n zuruck (3). Ocr ,(J\XI 61 4 i!'t hcCc..: rhar in J <.' n FarlX.'n 

lI elihla u (fur Herren) und Rosa (rur Damen ). 

Studienkommission 

Diese Kommission besteht jeweils aus 
3 Proffessoren, 3 Assistenten und 3 Studen
ten und ist für alle Studienangelegenheiten 
zuständig. 

Gesetzestext: UOG § 58 

§ 58. Die Studienkommissionen haben 
folgende 

Aufgaben: 
a) die Erlassung und Abänderung von Stu

dienplänen gemäß § 17 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes' 

b) die Erstattung von Vorschlägen für die 
Vollständigkeit der Lehrgebiete und 
Lehrveranstaltungen im Rahmen der Stu
dienpläne; 

c) die Erstattung von Vorschlägen für die 
inhaltliche Koordination der Lehrveran
staltungen; 

d) die Begutachtung von Anträgen für die 
Bewilligung eines studium irregulare ( § 
13 Abs. 3 Allgemeines Hoschul-Studien
gesetz); 

e) die Erlassung von Richtlinien für die 
Entscheidunges des Vorsitzenden über 
Anträge von Studierenden in Studien an
gelegenheiten; die Entscheidung über Be
rufungen gegen Bescheide des Vor
sitzenden, soweit die Studienvorschriften 
darüber nicht ausdrücklich etwas anderes 
anordnen; 

f) die Erstattung von Vorschlägen für die 
Erlassung und Abänderung von Studien
ordnungen und besonderen Studienge- 1 
setzen; < 

g) die Erlassung von Richtlinien für die 
F estlegung von Prüfungs intervallen und 
Prüfungsterminen ( §§ 24 Abs. 5 und 27 
Abs. 4 Allgemeines Hochschul-Studien
gesetz); 

h) die Erlassung von Richtlinien für die 
Festsetzung von Reprobationsfristen (§ 
30 Abs. 3 Allgemeines Hochschul-Stu
d iengese tz); 

i) Kr itik der Lehrveranstaltungen und Prü
fungen sowie die Ausarbeitung von Em
~fehlungen zu _ ihrer _besseren Gestaltung, 
Insbesondere Im HInblick auf die Be
stimmungen des § 1 sowie des § 2 Abs. 1 
des Allgemeinen Hochschul-Studienge
setzes; 
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